
H onorarvertei I u n gsmaßstab 
Änderungen 

mit Wirkung zum 1. April 2020 

der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 

• nachfolgend KV Berlin genannt· 

im Benehmen mit 

der AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, 
handelnd als Landesverband Berlin gemäß § 207 Abs. 4 SGB V, 

den Ersatzkassen, 

- Techniker Krankenkasse (TK) 
- BARMER 
- DAK - Gesundheit 
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
- HEK • Hanseatische Krankenkasse 
- hkk 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis 
gemäß § 212 Abs. 5 Satz 7 SGB V 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg, 

dem BKK Landesverband Mitte, 
Eintrachtweg 19, 
30173 Hannover, 

der BIG direkt gesund, 
handelnd als IKK-Landesverband Berlin, 

der Knappschaft - Regionaldirektion Berlin, 

sowie 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
als landwirtschaftliche Krankenkasse, 

- nachfolgend Verbände der Krankenkassen genannt· 

für die Verteilung der an die KV Berlin gezahlten Ge
samtvergütungen gemäß §87b 8GB V 

zuletzt geändert durch Beschluss der Vertreterversammlung am 21. November 2019 

KV Berlin - Honorarverteilungsmaßstab Änderung mit Wirkung zum 01.04.2020 Seite 1 von 3 



r 

Der geltende Honorarverteilungsmaßstab der KV Berlin (Fassung gültig ab 01.01.2020) 
wird mit Wirkung zum 1. April 2020 durch Beschluss der Vertreterversammlung vom 
23. Januar 2020 wie folgt geändert: 

1. Anlage 3 Nummer 1 a wird wie folgt geändert: 

a) Die dargestellte Formel zur Berechnung des Vergütungsbereichs je arztgruppenspezifi
schen Regelleistungsvolumen (RL VAG) wird durch folgende Formel ersetzt: 

(LBRLV - LB KOrr) * Anpassungsfaktor _ AG AG * RLV 
RLY AG - Korr VVVB LBVB 

b) Als Definition für den Anpassungsfaktor wird hinzugefügt: 

IIAnpassungsfaktor Anpassungsfaktor aufgrund geänderter Punktbewertungen im Rahmen der 
EBM-Reform 2020-2" 

Anlage 3 Nummer 2b wird wie folgt geändert: 2. 

a} Die dargestellte Formel zur Berechnung des Vergütungsbereichs je qualifikationsgebun
denem Zusatzvolumen für jede Arztgruppe gemäß ANLAGE 6 HVM (QZV iAG) wird durch 
folgende Formel ersetzt: 

. (LBiG - LBfsrri) * Anpassungsfaktor 
QZy1 - * ln,RLV AG - Korr v vVB LBVB 

b) Als Definition für den Anpassungsfaktor wird hinzugefügt: 

"Anpassungsfaktor Anpassungsfaktor aufgrund geänderter Punktbewertungen im Rahmen der 
EBM-Reform 2020-2" 

3. Anlage 3 Nummer 3a wird wie folgt geändert: 

a) Die dargestellte Formel zur Berechnung des Vergütungsbereichs je besonderen Vertei
lungsvolumen (BVVO) wird durch folgende Formel ersetzt: 

o (LB3vv - LB~srro) * Anpassungsfaktor RLV 
BVV = Korr * VVVB LBvB 

b) Als Definition für den Anpassungsfaktor wird hinzugefügt: 

"Anpassungsfaktor Anpassungsfaktor aufgrund geänderter Punktbewertungen im Rahmen der 
EBM-Reform 2020-2" 

4. Anlage 3 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a} Die dargestellte Formel zur Berechnung des Bereinigungsvolumens gemäß § 87a Ab
satz 3 Satz 5 Nrn. 3 bis 6 SGB V je Versorgungsbereich (LBffSTT

) wird durch folgende 
Formel ersetzt: 

LBKorr = (LB - LBKO~r) * Anpassungsfaktor VB VB AG1 

b) Als Definition für den Anpassungsfaktor wird hinzugefügt: 

"Anpassungsfaktor Anpassungsfaktor aufgrund geänderter Punktbewertungen im Rahmen der 
EBM-Reform 2020-2 bezogen auf den Versorgungsbereich" 
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5. Anlage 9 wird neu hinzugefügt: 

"ANLAGE 9: Anpassungsfaktoren je Arztgruppen zur Festsetzung des Regelleistungs
IQZV-Volumens 

Gültigkeitszeitraum Anlage 9: Quartale 2020-2 bis 2021-1 

Berechnung Anpassungsfaktor 

Je Arztgruppe werden die Leistungsbedarfe der einzelnen RL V, QZV und BW sowie das versor
gungsbereichsspezifische Gesamtpunktzahlvolumen auf Grundlage der Abrechnungsdaten des 
Vorvorjahresquartals (WJQ) 2018-2 für 2020-2, 2018-3 für 2020-3, 2018-4 für 2020-4 und 
2019-1 für 2021-1) mit den GOP-Punktbewertungen der im jeweiligen Quartal gültigen EBM-Fas
sung und mit den GOP-Punktbewertungen des zum Quartal 2020-2 gültigen EBM* ermittelt. An
schließend wird durch Division der neuen Leistungsbedarfe durch die alten Leistungsbedarfe der 
Anpassungsfaktor ermittelt und zu 50% gewichtet. 

.. GOP mit Suffixen wurden nicht angepasst 

Formel zur Berechnung des Anpassungsfaktors: 

A ~ kt (( Punkte je RLV,QZV,BVV VVJQ nach neuem EBM ) 1) 0 5 + 1 npassungsla or =. - * 
Punkte)e RLV,QZV,BVVVVJQ nach altem EBM ' 

Berlin, 23. Januar 2020 
Kassenärztliche V migung Berlin 

{ . 
Dr. Christ' ne Wessei 
Vorsitze de der Vertreterversammlung 
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